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Newsletter 49 | Solar Millennium  

 

Zusammenfassung durch gemeinsamen Vertreter/vorerst keine weitere Quo-

tenausschüttung  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Solar Millennium AG i.I. („Solar 

Millennium“) möchten wir Sie über den aktuellen Sachstand informieren. 

 

 

Zusammenfassung durch gemeinsamen Vertreter 

 

Der gemeinsame Vertreter mehrerer Anleihen der Solar Millenium AG, Herr 

Rechtsanwalt Klaus Nieding, hat an die Anleiheinhaber eine Zusammenfassung des 

letzten Sachstandsberichts des Insolvenzverwalters gesendet. Aufgrund der häufi-

gen Nachfragen weisen wir darauf hin, dass die SdK bereits den aktuellen Sach-

standsbericht im Newsletter Nr. 47 vom 17.12.2018 zusammengefasst hat. Neue-

rungen haben sich seitdem nicht ergeben. 

 

Eine Zusammenfassung des Berichts stellen wir unseren betroffenen Mitgliedern 

unter www.sdk.org/solar-millennium in der Box „ weitere Unterlagen“ als Anhang 

zum Newsletter 47 rechts auf der Seite zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Sie 

sich vorab oben auf der Seite einloggen müssen. 

  

 

Vorerst keine weitere Quotenausschüttung 

 

Wie berichtet hat die SdK beim Insolvenzverwalter angefragt, warum derzeit keine 

weitere Ausschüttung erfolgt, obwohl das entsprechende Kapital vorhanden ist. 

 

Von einer weiteren Ausschüttung wurde bislang abgesehen, da bei der gebotenen 

Vorsicht derzeit noch hohe Rückstellungen vorzunehmen sind. Es handelt sich ins-

besondere um Beträge für geltend gemachte Masseverbindlichkeiten aus Projekten 

im Millionenbereich sowie Kosten für gegebenenfalls weiterzuführende Rechts-

streitigkeiten. Eine Abschlagsverteilung wäre nur in Höhe einer sehr geringen Quo-

te von weniger als 2 % möglich, sodass eine jetzige Zahlung in Anbetracht der da-

mit verbundenen Kosten nicht sinnvoll wäre.  

 

Die SdK vertritt hier eine abweichende Auffassung. Unserer Einschätzung nach 

könnten weitere 5 % auf die festgestellten Forderungen ausgeschüttet werden. Die 

SdK hat diese Ansicht dem Insolvenzverwalter auch mitgeteilt. Über die Frage einer 

weiteren Ausschüttung wird in der nächsten Gläubigerausschusssitzung, die im 1. 

Quartal 2019 stattfinden wird, erneut beschlossen. In diesem Zusammenhang wer-

den auch die aktuellen Zahlen aufbereitet und Kosten sowie Risiken, die sich aus 

Nachmeldungen bzw. Feststellungsklagen ergeben, neu bewertet. 

 

http://www.sdk.org/solar-millennium
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Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung. 

 

München, den 14.02.2019 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 

Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Solar Millennium AG i.I.!  
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